
Preisübersicht zur vollstationären Pflege im 

Karl-Kaipf-Heim

Pflegegrade 1 2 3 4 5

Pflegebedingte Kosten (pro Tag) 81,53 € 104,08 € 120,98 € 138,60 € 146,52 €

Unterkunft und Verpflegung (pro Tag) 38,39 € 38,39 € 38,39 € 38,39 € 38,39 €

Investitionskostenanteil:

Einzelzimmer (pro Tag) 13,33 € 13,33 € 13,33 € 13,33 € 13,33 €

Doppelzimmer (pro Tag) 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 €

Pflegegrade 1 2 3 4 5

Leistungsbetrag der Pflegekasse 131,00 € 805,00 € 1.319,00 € 1.855,00 € 2.096,00 €

Pflegegrade 1 2 3 4 5

EZ 3.922,47 € 3.580,27 € 3.580,35 € 3.580,35 € 3.580,29 €

DZ 3.866,80 € 3.524,60 € 3.524,68 € 3.524,68 € 3.524,62 €

EZ 3.922,47 € 3.226,10 € 3.226,17 € 3.226,17 € 3.226,12 €

DZ 3.866,80 € 3.170,43 € 3.170,43 € 3.170,50 € 3.170,45 €

EZ 3.922,47 € 2.753,88 € 2.753,93 € 2.753,93 € 2.753,89 €

DZ 3.866,80 € 2.698,21 € 2.698,26 € 2.698,26 € 2.698,22 €

EZ 3.922,47 € 2.163,60 € 2.163,63 € 2.163,63 € 2.163,61 €

DZ 3.866,80 € 2.107,93 € 2.107,96 € 2.107,96 € 2.107,94 €

Eigenanteil Bewohner 

nach 36 Monaten (75%)

Die Höhe der Kosten kann aufgrund von Rundungsdifferenzen zwischen den Pflegegraden variieren.

Falls Ihre Mittel dazu nicht ausreichen, können Sie auf dem Landratsamt Ihres letzten Wohnsitzes einen 

Antrag auf "Hilfe zur Pflege" stellen. Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich und stehen Ihnen für Fragen zur 

Verfügung.

Die Pflegekassen beteiligen sich mit pauschalen Leistungsbeträgen je nach Pflegegrad an den Pflege- und 

Ausbildungskosten. In den pflegebedingten Kosten sind 5,40 € Ausbildungszuschlag enthalten. Im 

monatlichen Eigenanteil ist bereits der Leistungsbetrag der Pflegekasse abgezogen. Dieser verteilt sich 

monatlich wie folgt auf die Pflegegrade:

Nach Abzug des jeweiligen Leistungsbetrages ergibt sich bei einem ganzen Monat Aufenthalt für die 

Pflegegrade 2-5 ein täglicher einrichtungseinheitlicher Eigenanteil für die pflegebedingten Kosten in Höhe 

von 72,22 €.

Durch das Pflegeunterstützungs und -entlastungsgesetz (PUEG) gibt es für die Pflegegrade 2-5 seit dem 

01.01.2022 einen zusätzlichen Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI für die pflegebedingten Eigenanteile. 

Diese Leistungszuschläge wurden ab dem 01.01.2025 erhöht. Die Höhe des Zuschusses richtet sich danach, 

wie lange bisher Leistungen der vollstationären Pflege in Anspruch genommen wurden und steigt mit 

zunehmender Dauer des Heimaufenthalts. Je länger der Bewohnende in Einrichtungen der vollstationären 

Pflege lebt, desto geringer wird sein Eigenanteil. Mit Berechnung des verbleibenden Eigenanteils des 

Bewohners bei 30,42 Tagen pro Monat (365 Tage/12 Monate) sind es dann für Sie:

Eigenanteil Bewohner 

bis 12 Monate (15%)

Eigenanteil Bewohner 

mehr als 12 Monate (30%)

Eigenanteil Bewohner 

mehr als 24 Monate (50%)

Tel: (07324) 96 19 - 0

Fax: (07324) 96 19 - 16

E-Mail: pflegeheime@drk-heidenheim.de

www.drk-heidenheim-pflege.de

Stand: 01.01.2026


